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Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 TFUE 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 20/05) 

Pismem z dnia 9 listopada 2011 r., zamieszczonym w języku autentycznym na stronach następujących po 
niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania 
określonego w art. 108 ust. 2 TFUE dotyczącego wyżej wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka pomocy, w odniesieniu do którego Komisja 
wszczyna postępowanie, w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia 
i następującego po nim pisma. Uwagi należy kierować do Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej na następujący adres lub numer faksu: 
European Commission 
Directorate-General for Competition 
State aid Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks +32 22961242 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

TEKST STRESZCZENIA 

OPIS ŚRODKA POMOCY I PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 

Dnia 4 sierpnia 2011 r. władze niemieckie zgłosiły pomoc 
regionalną dla Linamar Powertrain GmbH (spółki należącej do 
grupy Linamar) na rzecz projektu inwestycyjnego 
w Crimmitschau (Saksonia, Niemcy), który jest obszarem 
objętym pomocą na podstawie art. 107 ust. 3 TFUE. Standar
dowy pułap pomocy regionalnej dla dużych przedsiębiorstw 
wynosi w tym wypadku 30 %. 

Celem zgłoszonego projektu (w ramach którego prace rozpo
częły się w 2010 r.) jest budowa nowego zakładu 
produkującego asortyment części do silników pojazdów mecha
nicznych i układów napędowych (wały rozrządcze, korbowody, 
koła zamachowe, tylne mechanizmy różnicowe, układy napę
dowe, głowice i bloki cylindrów), które dostarczane miałyby być 
do różnych producentów pojazdów na rynku UE. Zakład zloka
lizowany jest w pobliżu innego należącego do Linamar zakładu 

produkującego wały rozrządcze, głowice i bloki cylindrów. 
W przypadku tego zakładu inwestycje objęte pomocą zostały 
przeprowadzone między 2007 a 2010 r. Zgłaszany projekt 
i poprzednie projekty stanowią jednostkowy projekt inwesty
cyjny zgodnie z pkt. 60 wytycznych w sprawie krajowej 
pomocy regionalnej (zwanych dalej „wytycznymi”) ( 1 ). 

Kwalifikowalne koszty inwestycyjne zgłoszonego projektu 
według wartości zdyskontowanej mają wynosić 117,885 mln 
EUR, a proponowana kwota pomocy według takiej wartości – 
21,356 mln EUR. Intensywność pomocy w przypadku nowego 
projektu wyniesie zatem 18,12 %, a pomoc zostanie przyznana 
na podstawie istniejących programów pomocy regionalnej obję
tych wyłączeniem ( 2 ): XR 6/07, X 167/08 oraz XR 31/07.
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( 1 ) Dz.U. C 54 z 4.3.2006, s. 13. 
( 2 ) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1628/2006 z dnia 

24 października 2006 r. (Dz.U. L 302 z 1.11.2006, s. 29) oraz 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 
2008 r. (Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3).



Jednakże informacje dostarczone przez władze niemieckie 
w różnych częściach zgłoszenia i dokumentach towarzyszących 
dotyczących wydatków kwalifikowalnych i kwot pomocy 
w odniesieniu do zgłaszanego projektu i wcześniejszych 
projektów zawierają pewne nieścisłości i sprzeczności. Komisja 
nie jest w związku z tym w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy 
proponowana pomoc ogółem na jednostkowy projekt inwesty
cyjny jest zgodna z obowiązującym pułapem pomocy regio
nalnej. 

Ponadto, z informacji przekazanych przez władze niemieckie 
wynika, że zdolności osiągnięte w wyniku realizacji projektu 
inwestycyjnego Linamar w Crimmitschau przewyższać będą 
o 5 % widoczną konsumpcję niektórych omawianych 
produktów (wały rozrządcze, korbowody oraz tylne mecha
nizmy różnicowe) na nierentownych rynkach, gdzie średnia 
roczna stopa wzrostu była niższa niż średni roczny wzrost 
PKB w EOG w okresie 5 lat poprzedzających rozpoczęcie inwe
stycji. 

Mające zastosowanie w tym wypadku wytyczne (pkt 68 b)) 
przewidują, że Komisja otwiera formalne postępowanie wyjaś
niające i przystępuje do szczegółowej oceny pomocy, aby 
stwierdzić, czy jest ona konieczna i proporcjonalna do stwo
rzenia zachęty dla inwestycji oraz czy wynikające z niej korzyści 
przeważają nad zakłóceniem konkurencji i wpływem na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi. Komisja 
przeprowadzi szczegółową ocenę tych kwestii na podstawie 
komunikatu Komisji w sprawie kryteriów dotyczących szczegó 
łowej oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwe
stycyjnych ( 3 ). 

Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie uwag na 
temat przedmiotowego środka pomocy. 

TEKST PISMA 

„Die Kommission teilt Deutschland mit, dass sie nach Prüfung 
der von Deutschland übermittelten Angaben zu der vorgenann
ten Beihilfemaßnahme entschieden hat, das Verfahren nach 
Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) zu eröffnen. 

1. VERFAHREN 

(1) Mit elektronischer Anmeldung, die am 4. August 2011 bei 
der Kommission registriert wurde (SANI 6146), unterrich
tete Deutschland die Kommission über eine geplante Re
gionalbeihilfe zugunsten der Linamar Powertrain GmbH 
für ein Investitionsvorhaben am Standort Crimmitschau. 

(2) Während eines Treffens in Brüssel am 30. August 2011 
stellten die Kommissionsmitarbeiter Fragen zu der ange
meldeten Beihilfemaßnahme, die Deutschland schriftlich 
beantwortete. Die entsprechenden Schreiben wurden am 
15. und 16. September 2011 (2011/097929 und 
2011/098932) bei der Kommission registriert. 

2. BESCHREIBUNG DES VORHABENS UND DER BEIHIL
FEMASSNAHME 

(3) Mit Blick auf die Förderung der regionalen Entwicklung 
beabsichtigt die Kommission, der Linamar Powertrain 

GmbH auf der Grundlage von Beihilferegelungen ( 4 ), die 
unter die Gruppenfreistellungsverordnungen fallen, eine 
Regionalbeihilfe in Form eines Direktzuschusses und einer 
Investitionszulage zu gewähren, die für die Errichtung ei
ner Produktionsstätte für Motoren- und Getriebeteile be
stimmt sind. Die Investition soll am Standort Crimmit
schau erfolgen, der im NUTS-II-Gebiet Chemnitz (Sachsen) 
und somit in einem Fördergebiet nach Artikel 107 Absatz 
3 Buchstabe a AEUV liegt, für das im Falle von Groß
unternehmen ein regionaler Beihilfehöchstsatz von 30 % 
des Bruttosubventionsäquivalents (im Folgenden „BSÄ“) ( 5 ) 
gilt. 

2.1. Der Begünstigte 

(4) Begünstigte der Beihilfe ist die Linamar Powertrain GmbH 
(im Folgenden „Linamar PT“), eine hundertprozentige 
Tochter der Linamar-Gruppe (im Folgenden „Linamar“). 

(5) Linamar ist eine seit 1986 an der Börse von Toronto 
notierte Aktiengesellschaft mit Geschäftssitz in Guelph, 
Ontario (Kanada). Die 39 Produktionswerke von Linamar 
befinden sich zu einem Großteil in Kanada (23 Fertigungs
standorte), aber auch in Mexiko, den USA, in Ungarn, 
Frankreich, Deutschland, China und Korea. Linamar be
schäftigt rund 13 500 Mitarbeiter. Die Linamar Corpora
tion hat insgesamt 4 Geschäftsbereiche (Industrial, Com
mercial and Energy, Skyjack, Driveline Systems und Manu
facturing), die für verschiedene Wirtschaftszweige (Ver
brauchsgüter, Energie und Verkehr) produzieren. 2010 
lag ihr Jahresumsatz bei über 1,5 Mrd. EUR (2,2 Mrd. 
CAD). 

(6) Linamar ist der zweitgrößte kanadische Automobilzuliefe
rer. Das Unternehmen liefert Bauteile, Komponenten und 
Baugruppen für die Kfz-Industrie sowie die Automobil
zulieferindustrie. In Europa unterhält Linamar eine Produk
tionsstätte für Kraftfahrzeugteile in Ungarn und seit Juni 
2003 auch im sächsischen Crimmitschau. Dort hatte Lina
mar die frühere Salzgitter Antriebstechnik GmbH & Co. 
KG übernommen, um die Linamar Antriebstechnik GmbH 
(im Folgenden „Linamar AT“) zu gründen, in der derzeit 
mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt 
sind ( 6 ). 

2.2. Bisherige Vorhaben der Linamar AT in Crimmit
schau 

(7) Im Zeitraum 2007-2010 hat Linamar für das Crimmit
schauer Werk von Linamar AT fünf andere Investitions
vorhaben für die Produktion von Nockenwellen, Zylinder
köpfen und -blöcken gestartet. Das Investitionsvolumen 
beträgt insgesamt 43,424 Mio. EUR; davon wurden ins
gesamt 7,9 Mio. EUR (Nominalbeträge) im Rahmen von 
Regelungen gewährt, die unter die Gruppenfreistellungsver
ordnungen fielen ( 7 ). 

(8) Im Rahmen der Anmeldung der Beihilfe für Linamar PT 
hat Deutschland bestätigt, dass es sich bei den von Lina
mar AT in den Jahren 2007-2010 getätigten Investitionen 
und den Investitionen, die von Linamar PT ab 2010 im
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( 3 ) Komunikat Komisji w sprawie kryteriów dotyczących szczegółowej 
oceny pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 
(Dz.U. C 223 z 16.9.2009, s. 3). 

( 4 ) Siehe hierzu Abschnitt 2.5. 
( 5 ) Siehe Beihilfesache N 459/2006 — Deutsche Fördergebietskarte 

2007-2013 (ABl. C 295 vom 5.12.2006, S. 6). 
( 6 ) Angaben Deutschlands; nachzulesen im Internet unter www.linamar. 

de. 
( 7 ) Siehe hierzu Abschnitt 2.5.

http://www.linamar.de
http://www.linamar.de


Dreijahreszusammenhang in räumlicher Nähe getätigt wer
den sollen, um eine Einzelinvestition im Sinne von Rand
nummer 60 der Leitlinien für staatliche Beihilfen mit re
gionaler Zielsetzung 2007-2013 (im Folgenden „Leitlinien 
für Regionalbeihilfen“) ( 8 ) handelt. 

2.3. Das angemeldete Investitionsvorhaben 

(9) Mit dem Investitionsvorhaben sollen Produktionskapazitä
ten für die Herstellung verschiedenster Motoren- und Ge
triebeteile (Nockenwellen, Pleuel, Schwungräder, Hinter
achsgetriebe (RDU) und Vorderachswinkelgetriebe (PTU), 
Zylinderköpfe und -blöcke) geschaffen werden ( 9 ). 

(10) Nach Auftragseingängen verschiedener, auf dem EU-Markt 
tätiger Erstausrüster (Original Equipment Manufacturer, im 
Folgenden „OEM“) ( 10 ) benötigte Linamar zusätzlich 
25 000 m 2 Produktionsfläche, die in der bestehenden Be
triebsstätte von Linamar AT in Crimmitschau nicht zur 
Verfügung standen. Nach Prüfung anderer Standorte be
schloss Linamar, das neue Investitionsvorhaben in räumli
cher Nähe zum bestehenden Standort in Crimmitschau 
anzusiedeln. 

(11) Die technisch mögliche maximale Produktionskapazität 
von Linamar in Crimmitschau (AT und PT zusammen
genommen) läge nach erfolgter Investition bei 

(a) [4-7](*) Mio. Nockenwellen (davon […](*) Mio. in Li
namar AT) 

(b) [4-6](*) Mio. Pleuel 

(c) [300 000 — 500 000](*) Schwungrädern 

(d) [200 000 — 300 000](*) Vorderachswinkelgetrieben 
(„PTU“) 

(e) [200 000 — 300 000](*) Hinterachsgetrieben („RDU“) 

(f) [100 000 — 400 000](*) Zylinderköpfen (davon 
[…](*) in Linamar AT) und 

(g) [400 000 — 700 000](*) Zylinderblöcken (Linamar 
AT). 

(12) Das Vorhaben beinhaltet Investitionen in Grundstücke, Ge
bäude, Anlagen und Ausrüstung. 

(13) Erste Ausführungsarbeiten zur Realisierung des angemelde
ten Investitionsvorhabens von Linamar PT begannen am 
9. April 2010, nachdem eine erste Bestellung von Anla
gen/Ausrüstung eingegangen war. Der Abschluss des In
vestitionsvorhabens ist für April 2014 vorgesehen. Für 
Zylinderköpfe und -blöcke soll noch 2011 die volle Pro
duktionskapazität erreicht werden; für Nockenwellen, 
Pleuel und Schwungräder wurde 2013-2014 und für die 
restlichen Produkte 2015 angegeben. 

(14) Den Direktzuschuss beantragte der Begünstigte am 
30. März 2010. Mit Schreiben vom 1. April 2010 bestä
tigte die Sächsische Aufbaubank, dass der Begünstigte 
grundsätzlich Anspruch auf einen Direktzuschuss als An
reiz für die Durchführung des Investitionsvorhabens hat. 
Die Investitionszulage wird bei dem in Rede stehenden 
Vorhaben — vorbehaltlich der Genehmigung durch die 
Kommission — nach einer steuerlichen Regelung gewährt, 
der zufolge bei Erfüllung der objektiven Voraussetzungen 
und ohne weiteren Ermessensspielraum Deutschlands ein 
gesetzlicher Anspruch auf diese Investitionszulage besteht. 
Somit musste der Begünstigte nicht vor Aufnahme der 
Arbeiten die Investitionszulage beantragen. 

2.4. Kosten des Investitionsvorhabens für Linamar PT 

(15) Die Investitionskosten des angemeldeten Vorhabens belau
fen sich nominal auf insgesamt 144,66 Mio. EUR. Der 
abgezinste Betrag beläuft sich auf 117,885 Mio. EUR ( 11 ). 

(16) Deutschland schlüsselte die beihilfefähigen Gesamtkosten 
des angemeldeten Vorhabens nach Jahr und Kostenart 
wie folgt auf: 

Tabelle I 

Beihilfefähige Investitionskosten der Linamar PT (Nominal
beträge, in Mio. EUR) 

2010 2011 2012 2013 2014 Insge
samt 

Grund
stück 

[…](*) […](*) […](*) […](*) […](*) […](*) 

Gebäude […](*) […](*) […](*) […](*) […](*) […](*) 

Anlagen/ 
Ausrüs
tung 

[…](*) […](*) […](*) […](*) […](*) […](*) 

Insgesamt […](*) […](*) […](*) […](*) […](*) 144,5 

(17) Die Kommission stellt fest, dass die von Deutschland in 
den verschiedenen Teilen der Anmeldung und in den Be
gleitdokumenten übermittelten Angaben zu den beihilfe
fähigen Kosten (sowohl für das angemeldete Investitions
vorhaben als auch für frühere Vorhaben) und zu den Bei
hilfebeträgen unstimmig und widersprüchlich sind.
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( 8 ) ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13. 
( 9 ) Deutschland zufolge fallen diese Produkte unter die folgenden 

PRODCOM-Codes: 28.15.22.70 — Nockenwellen; 28.11.41 und 
28.11.42 — Pleuel, Zylinderköpfe und -blöcke; 28.15.25 — 
Schwungräder; 29.32.30.36 — Hinterachsgetriebe (RDU) und 
29.32.30.90 — Vorderwinkelgetriebe (PTU). 

( 10 ) Linamar erhielt im Oktober 2009 von der Volkswagen AG eine 
Absichtserklärung (Nomination Letter) und unterzeichnete im Juli 
2010 mit der Ford Motor Company langfristige Lieferverträge (bis 
2018). Die OEM verlangen von ihrem „First Tier Supplier“ (im 
Folgenden „FTS“) flexible Produktionskapazitäten und eine kurzfris
tige Produktionsaufnahme. 

( 11 ) Bei allen in diesem Beschluss genannten Beträge handelt es sich um 
Beträge, die auf den ersten Tag der Gewährung der Beihilfe für die 
Erstinvestition (2007) abgezinst wurden, wobei der damals geltende 
Referenzsatz von 4,62 % zugrunde gelegt wurde.



Unstimmigkeiten finden sich insbesondere bei den Nomi
nalbeträgen der beihilfefähigen Kosten für das angemeldete 
Investitionsvorhaben sowie bei der Berechnung der Beihil
febeträge sowohl für die früheren Vorhaben als auch das 
angemeldete Investitionsvorhaben. 

(18) Deutschland bestätigt, dass für bereits eingesetzte und be
stehende Ausrüstungen keine Beihilfen beantragt werden 
und dass diese bei den beihilfefähigen Investitionskosten 
des Vorhabens nicht berücksichtigt wurden. 

(19) Die Förderung ist mit der konkreten Auflage verbunden, 
dass der Begünstigte die Investition für einen Zeitraum von 
mindestens fünf Jahren nach Abschluss des Investitions
vorhabens im Fördergebiet aufrecht erhält. 

2.5. Rechtsgrundlage 

(20) Die einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die finanzielle Un
terstützung des Investitionsvorhabens von Linamar PT 
(und früherer Vorhaben von Linamar AT) bilden 

a. das Investitionszulagengesetz 2007 und das Investiti
onszulagengesetz 2010 (im Folgenden „IZ-Regelungen“) 
für die Investitionszulage ( 12 ) 

b. und der 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe 
Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur für 
den Zeitraum 2007-2013 (im Folgenden „GWR“) für 
den Direktzuschuss ( 13 ). 

2.6. Finanzierung des Investitionsvorhabens 

(21) Deutschland bestätigt, dass mehr als 25 % der beihilfefähi
gen Kosten aus vollständig beihilfefreien Eigenmitteln fi
nanziert werden. 

2.7. Beihilfebetrag 

(22) Die angemeldete Beihilfe für das neue Investitionsvorhaben 
von Linamar PT beträgt nominal 26,65 Mio. EUR (abge
zinst 21,356 Mio. EUR ( 14 )) und soll zwischen 2012 und 
2014 an den Begünstigten ausgezahlt werden. 

2.8. Beitrag zur regionalen Entwicklung 

(23) Deutschland macht geltend, dass mit dem angemeldeten 
Investitionsvorhaben 410 neue Arbeitsplätze (einschließ
lich 10 Ausbildungsplätze) in der neuen Produktionsstätte 
von Linamar PT dauerhaft geschaffen werden. 

2.9. Allgemeine Bestimmungen 

(24) Deutschland hat gegenüber der Kommission zugesagt, 

— ihr innerhalb von zwei Monaten nach Gewährung der 
Beihilfe jeweils ein Exemplar der für die Beihilfemaß
nahme relevanten Unterlagen zu übermitteln; 

— auf Fünfjahresbasis ab Genehmigung der Beihilfe durch 
die Kommission einen Zwischenbericht (mit Angaben 
zu den ausgezahlten Beihilfebeträgen, der Erfüllung des 
Beihilfevertrags und etwaigen anderen Investitionsvor
haben, die am gleichen Standort/im gleichen Werk 
durchgeführt wurden) vorzulegen und 

— innerhalb von sechs Monaten nach Auszahlung der 
letzten Beihilfetranche nach dem angemeldeten Aus
zahlungsplan einen ausführlichen Abschlussbericht zu 
übermitteln. 

3. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG DER MASS
NAHME UND PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT DER 

MASSNAHME MIT DEM BINNENMARKT 

3.1. Vorliegen einer Beihilfe 

(25) Die finanzielle Unterstützung für Linamar wird in Form 
eines Direktzuschusses und einer Investitionszulage ge
währt und erfolgt somit aus staatlichen Mitteln. Daher 
handelt es sich um eine staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Förderung im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV. 

(26) Die Beihilfe wird zwei Tochtergesellschaften (Linamar PT 
und Linamar AT) der Unternehmensgruppe Linamar ge
währt und ist folglich selektiv. 

(27) Die finanzielle Unterstützung in Form eines Direktzuschus
ses und einer Investitionszulage für Linamar befreit dieses 
Unternehmen von Kosten, die es normalerweise selbst zu 
tragen gehabt hätte. Daher entsteht diesem Unternehmen 
ein wirtschaftlicher Vorteil gegenüber seinen Wettbewer
bern. Die Maßnahme könnte folglich den Wettbewerb ver
fälschen bzw. droht, den Wettbewerb zu verfälschen. 

(28) Die von Deutschland gewährte finanzielle Unterstützung in 
Form eines Direktzuschusses und einer Investitionszulage 
ist für eine Investition in die Fertigung von Fahrzeugteilen 
bestimmt. Da Fahrzeugteile in großem Umfang zwischen 
den Mitgliedstaaten gehandelt werden, ist es wahrschein
lich, dass die Förderung den Handel zwischen Mitgliedstaa
ten beeinträchtigt. 

(29) Daher stellt die Beihilfe für Linamar in Form eines Direkt
zuschusses und einer Investitionszulage nach Auffassung 
der Kommission eine staatliche Beihilfe im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV dar. 

3.2. Rechtmäßigkeit der Beihilfe 

(30) Deutschland hat die Beihilfemaßnahme vor ihrer Durch
führung angemeldet und ist damit seiner Verpflichtung 
nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV sowie der Verpflichtung 
zur Einzelanmeldung nach Artikel 7 Buchstabe e der Grup
penfreistellungsverordnung für Regionalbeihilfen (im
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( 12 ) Siehe XR 6/07 (ABl. C 41 vom 24.2.2007, S. 9) und X 167/08 
(ABl. C 280 vom 20.11.2009, S. 5). 

( 13 ) Siehe XR 31/07 (ABL. C 102 vom 5.5.2007, S. 11). 
( 14 ) Siehe Fußnote 11.



Folgenden „GVO“) ( 15 ) und nach Artikel 6 Absatz 2 der 
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (im Folgen
den „AGVO“) ( 16 ) nachgekommen. 

(31) Die Maßnahme tritt erst nach Genehmigung durch die 
Kommission in Kraft. 

3.3. Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt 

(32) Da es sich bei der Maßnahme um eine regionale Investiti
onsbeihilfe handelt, wird sie von der Kommission auf der 
Grundlage der Leitlinien für Regionalbeihilfen ( 17 ) geprüft. 
Die Maßnahme wurde als Beihilfe angemeldet, die die un
ter den Randnummern 64 und 67 der Leitlinien für Re
gionalbeihilfen festgelegten Schwellenwerte überschreitet. 
Daher berücksichtigte die Kommission die Bestimmungen 
der Leitlinien für Regionalbeihilfen und insbesondere jene 
in Abschnitt 4.3 (große Investitionsvorhaben). 

3.3.1. Vereinbarkeit mit den allgemeinen Bestimmungen der 
Leitlinien für Regionalbeihilfen 

(33) Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich Linamar insgesamt 
oder Linamar AT bzw. Linamar PT in finanziellen Schwie
rigkeiten befinden würden, da die in den Leitlinien der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Um
strukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten ( 18 ) 
festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind. Folglich kommen 
die Begünstigten für eine Regionalbeihilfe in Betracht. 

(34) Die Beihilfe wird in Anwendung von Beihilferegelungen 
(siehe Abschnitt 2.5) gewährt, die unter die Gruppenfrei
stellungsverordnung fallen und die die allgemeinen Krite
rien der Leitlinien für Regionalbeihilfen für die Vereinbar
keit mit dem Binnenmarkt erfüllen. 

(35) Da mit dem Vorhaben eine neue Betriebsstätte errichtet 
werden soll, handelt es sich um eine Erstinvestition im 
Sinne von Randnummer 34 der Leitlinien für Regionalbei
hilfen. 

(36) Die beihilfefähigen Investitionskosten (siehe Abschnitt 2.4) 
wurden im Einklang mit den Leitlinien für Regionalbeihil
fen bestimmt; die Kumulierungsregeln wurden eingehalten. 

(37) Linamar und insbesondere Linamar AT und Linamar PT 
sind ferner verpflichtet, die Investition(en) im Fördergebiet 
mindestens fünf Jahre nach Abschluss des Vorhabens auf
rechtzuerhalten. Der Begünstigte leistet außerdem einen 
von öffentlicher Förderung freien Eigenbeitrag in Höhe 
von mindestens 25 % der beihilfefähigen Kosten. 

(38) Aus den vorstehenden Erwägungen vertritt die Kommis
sion zum derzeitigen Verfahrensstand die Auffassung, 
dass die allgemeinen Kriterien für die Vereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt erfüllt sind. 

3.3.2. Vereinbarkeit mit den Bestimmungen über Beihilfen für 
große Investitionsvorhaben 

3.3.2.1. E i n z e l i n v e s t i t i o n ( R a n d n u m m e r 6 0 
d e r L e i t l i n i e n f ü r R e g i o n a l b e i h i l 
f e n ) 

(39) Deutschland hat bestätigt, dass die von Linamar AT in den 
Jahren 2007-2010 getätigten Investitionen und die Inves
titionen, die von Linamar PT ab 2010 im Dreijahreszusam
menhang in räumlicher Nähe getätigt werden sollen, ein 
großes Investitionsvorhaben im Sinne von Randnummer 
60 der Leitlinien für Regionalbeihilfen bilden. 

(40) Linamar erhielt eine regionale Investitionsbeihilfe von 
7,9 Mio. EUR für die Produktionsstätte von Linamar AT 
und wird für die neue Anlage von Linamar PT eine Zu
wendung von 26,65 Mio. EUR erhalten. 

3.3.2.2. B e i h i l f e i n t e n s i t ä t ( R a n d n u m m e r 6 7 
d e r L e i t l i n i e n f ü r R e g i o n a l b e i h i l 
f e n ) 

(41) Der angemeldete Beihilfebetrag für Linamar PT von nomi
nal 26,65 Mio. EUR (abgezinst 21,356 Mio. EUR ( 19 )) für 
beihilfefähige Kosten von nominal 144,66 Mio. EUR (abge
zinst 117,751 Mio. EUR) entspricht einer Beihilfeintensität 
von 18,12 % BSÄ. 

(42) Da das neue Vorhaben gemeinsam mit den früheren In
vestitionen von Linamar AT eine Einzelinvestition bildet, 
würden sich die beihilfefähigen Kosten nominal auf ins
gesamt 188,085 Mio. EUR (abgezinst 157,09 Mio. EUR) 
belaufen. In Anwendung des unter Randnummer 67 der 
Leitlinien für Regionalbeihilfen beschriebenen Herabset
zungsverfahrens und der Obergrenze für regionale Beihil
fen von 30 % betrüge der zulässige Beihilfehöchstbetrag 
für die Einzelinvestition von Linamar in Crimmitschau 
28 323 114 EUR (abgezinster Betrag). 

(43) Unter Berücksichtigung der bereits für die Investition von 
Linamar AT gewährten Beihilfen (Angaben Deutschlands 
in den Anmeldeformularen) würde sich die Beihilfe für 
die Einzelinvestition auf insgesamt 28 323 114 EUR belau
fen (abgezinster Betrag), was im Falle einer Einzelinvesti
tion dem zulässigen Höchstbetrag entspräche. 

(44) Nach den obigen Berechnungen scheint die angemeldete 
Maßnahme mit dem Herabsetzungsverfahren unter Rand
nummer 67 der Leitlinien für Regionalbeihilfen im Ein
klang zu stehen, denn die Beihilfe Deutschlands zugunsten 
der Einzelinvestition von Linamar in Crimmitschau würde 
dem zulässigen, nach Randnummer 67 der Leitlinien für 
Regionalbeihilfen herabgesetzten Höchstsatz für Beihilfen 
für Großunternehmen entsprechen. 

(45) Die Kommission sieht sich jedoch leider nicht in der Lage, 
eine abschließende Würdigung dieses Aspekts vorzuneh
men, da die von Deutschland in den Anmeldungsunterla
gen angegebenen Beträge für die beihilfefähigen Kosten 
und die Beihilfebeträge unstimmig und widersprüchlich
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( 15 ) Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der Kommission vom 
24. Oktober 2006 (ABl. L 302 vom 1.11.2006, S. 29). 

( 16 ) Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 
2008 (ABl. L 214 vom 9.8.2008, S. 3). 

( 17 ) ABl. C 54 vom 4.3.2006, S. 13. 
( 18 ) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2. ( 19 ) Siehe Fußnote 11.



erscheinen. Die Kommission hat deshalb Zweifel, ob die 
geplante Beihilfeintensität mit dem Binnenmarkt vereinbar 
ist, und ersucht Deutschland, für jedes Investitionsvor
haben, das Teil der Einzelinvestition ist, eine vollständige 
konsolidierte Übersicht über die beihilfefähigen Kosten und 
Beihilfebeträge vorzulegen. 

3.3.2.3. A n l a s s f ü r d i e e i n g e h e n d e P r ü f u n g 
n a c h R a n d n u m m e r 6 8 d e r L e i t 
l i n i e n f ü r R e g i o n a l b e i h i l f e n 

(46) Die Kommission genehmigt nur dann eine Regionalbeihilfe 
für große Investitionsvorhaben, die unter Randnummer 68 
der Leitlinien für Regionalbeihilfen fallen, ohne eingehende 
Prüfung, wenn Buchstaben a und b der Randnummer 68 
der Leitlinien für Regionalbeihilfen nicht zutreffen. Ob eine 
eingehende Prüfung durchzuführen ist, hängt vom Markt
anteil des Begünstigten vor und nach der Investition, von 
der durch diese Investition geschaffenen Kapazität und da
von ab, ob es sich um einen Markt mit unterdurchschnitt
licher Entwicklung handelt. Um die entsprechenden Über
prüfungen nach Randnummer 68 Buchstaben a und b der 
Leitlinien für Regionalbeihilfen vornehmen zu können, 
muss die Kommission zunächst den sachlich und den 
räumlich relevanten Markt abgrenzen. 

Das betroffene Produkt 

(47) Bei den direkt von dem angemeldeten Investitionsvor
haben betroffenen Produkten handelt es sich um verschie
dene Motoren- und Getriebeteile (Nockenwellen, Pleuel, 
Schwungräder, Hinterachsgetriebe und Vorderachswinkel
getriebe, Zylinderköpfe und -blöcke). 

(48) Hergestellt werden Motoren- und Getriebeteile für be
stimmte Kfz-Modelle. FTS müssen diese Teile nach den 
vertraglichen Vorgaben herstellen. In den errichteten An
lagen werden allerdings Standardausrüstungen verwendet, 
die umgerüstet werden können, um denselben Komponen
tentyp mit anderen Produktspezifikationen herzustellen. 
Den Ausführungen Deutschlands zufolge erfordert eine 
Umrüstung der Anlagen auf Produktspezifikationen ande
rer OEM Umrüstzeiten von [1-6](*) Monaten, wobei die 
Kosten auf [1-5 %](*) der gesamten Investitionskosten für 
die betreffenden Fertigungsanlagen geschätzt werden. Für 
die Umrüstung der Produktionsanlagen auf ein ganz ande
res Produkt wären hingegen [20-40 %](*) der gesamten 
Investitionskosten erforderlich. Deutschland zufolge kön
nen in der Produktionsstätte keine anderen Produkte als 
die in der Anmeldung genannten gefertigt werden, da an
sonsten erhebliche Kosten entstehen würden. Dies deutet 
auf mangelnde Flexibilität der Produktionsanlagen hin. 

Sachlich relevanter Markt 

(49) Nach Randnummer 69 der Leitlinien für Regionalbeihilfen 
umfasst der sachlich relevante Markt das betreffende Pro
dukt und jene Produkte, die vom Verbraucher (wegen der 
Merkmale des Produkts, seines Preises und seines Verwen
dungszwecks) oder vom Hersteller (durch die Flexibilität 
der Produktionsanlagen) als seine Substitute angesehen 
werden. 

(50) Die Kommission hat in verschiedenen Fusionskontroll
beschlüssen (z. B. COMP/M.4500 Nemak/TK Aluminium 
„A“ und COMP/M.4524 Nemak/Hydro Casting) anerkannt, 
dass Kfz-Teile (im vorliegenden Falle zum Beispiel Zylin
derköpfe für die Verwendung in Personenkraftwagen und 
leichten Nutzfahrzeugen) getrennte sachlich relevante 
Märkte bilden. 

(51) Die Kommission hält fest, dass PRODCOM-Codes ( 20 ) für 
eine genaue Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes 
nicht von Bedeutung sind und diese Klassifizierung in der 
Branche in der Regel nicht für die Marktbewertungen he
rangezogen wird. 

(52) Zur Abgrenzung des sachlich relevanten Marktes hat 
Deutschland der Kommission ein Gutachten der Wirt
schaftsprüfungsgesellschaft Deloitte and Touche GmbH 
für Linamar PT vorgelegt (im Folgenden: Deloitte-Gutach
ten) ( 21 ), in dem die sachlich relevanten Märkte der einzel
nen von dem/den Investitionsvorhaben von Linamar in 
Crimmitschau betroffenen Produkte, der sachlich relevante 
Gesamtmarkt sowie die Marktanteile der einzelnen Begüns
tigten dargestellt sind. 

(53) Im Deloitte-Gutachten werden die folgenden sachlich rele
vanten Märkte unterschieden ( 22 ): Nockenwellen, Pleuel, 
Schwungräder, Hinterachsgetriebe (RDU), Vorderachswin
kelgetriebe (PTU), Zylinderköpfe und Zylinderblöcke. 

(54) Die Kommission akzeptiert diese Marktabgrenzungen aus
schließlich für die Prüfung der in Rede stehenden Beihilfe 
nach Randnummer 68 Buchstaben a und b der Leitlinien 
für Regionalbeihilfen. 

Räumlich relevanter Markt 

(55) Nach Randnummer 70 der Leitlinien für Regionalbeihilfen 
sollte die Marktabgrenzung zwecks Anwendung der Rand
nummer 68 dieser Leitlinien normalerweise auf EWR- 
Ebene erfolgen.
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( 20 ) Siehe Fußnote 9. 
( 21 ) Für das Deloitte-Gutachten wurden vor allem die nachstehenden 

Datenbanken als Quellen herangezogen: IHS Global Insight (Auto
insight, Powertrain und CSM), Automotive Compass (Auto CRM 
Datenbank), JD Power (Global Medium and Heavy Commercial 
Vehicle Production), Internationale Organisation der Motorfahrzeug
hersteller („OICA“) und Eurostat. 

( 22 ) Für bestimmte sachlich relevante Produkte (Nockenwellen und 
Pleuel) reichen diese Marktabgrenzungen sehr weit, da davon aus
gegangen wird, dass die Produktionsanlagen (Standardausrüstungen) 
flexibel sind und zu geringen Kosten und in kürzester Zeit an 
verschiedene Produktspezifikationen angepasst werden können. 
Die Produktionsanlagen könnten folglich umgerüstet werden, um 
die relevanten Komponenten in unterschiedlicher Größe bzw. an 
andere OEM für die Produktion von Autos, Motorrädern, leichten 
und schweren Nutzfahrzeugen und Bussen zu liefern. Andererseits 
könnten die Produktionsanlagen für Schwungräder, Zylinderblöcke 
und -köpfe auch nur auf die Produktion für Autos und leichte 
Nutzfahrzeuge umgerüstet werden, während die RDU- und PTU- 
Produktion auf bestimmte Modelle von Kfz und leichten Nutzfahr
zeugen beschränkt wird.



(56) Auch in den weiter oben genannten Fusionskontroll
beschlüssen (COMP/M.4500 Nemak/TK Aluminium „A”; 
COMP/M.4524 Nemak/Hydro Casting), in denen es um 
eines der von der Linamar-Investition in Crimmitschau 
betroffenen sachlich relevanten Produkte geht, wird ver
langt, dass der räumlich relevante Markt als EWR-weiter 
Markt betrachtet wird („the geographic market should be 
regarded (…) as being EEA-wide in scope“). 

(57) Deutschland schlägt ebenfalls vor, den EWR als räumlich 
relevanten Markt für die betreffenden Produkte zugrunde
zulegen. Zudem ist fast die gesamte Produktion in Crim
mitschau (mit Ausnahme von Schwungrädern) für europäi
sche Standorte von OEM bestimmt. 

(58) Für die Zwecke der beihilferechtlichen Würdigung geht die 
Kommission aus den obigen Erwägungen davon aus, dass 
es sich bei dem räumlich relevanten Markt um einen EWR- 
weiten Markt handelt. 

Marktanteile 

(59) Bei der Prüfung eines Investitionsvorhabens nach Rand
nummer 68 Buchstabe a der Leitlinien für Regionalbeihil

fen muss die Kommission untersuchen, ob der Marktanteil 
des Begünstigten vor oder nach Abschluss der Investition 
25 % übersteigt. 

(60) Der Marktanteil des Begünstigten wird auf Konzernebene 
und bezogen auf den sachlich und den räumlich relevanten 
Markt ermittelt. Da mit dem Investitionsvorhaben 2010 
begonnen wurde und die volle Produktionskapazität 
2015 erreicht sein soll, prüft die Kommission den Markt
anteil von Linamar auf den relevanten Märkten in den 
Jahren 2009 bis 2015. 

(61) Analog zu früheren Beschlüssen in der Automobilbranche 
und in Anbetracht der Tatsache, dass kaum verlässliche 
Preisschätzungen verfügbar sind, können nach Auffassung 
der Kommission ausschließlich Umsatzdaten für die Ab
grenzung die Märkte und die Erfassung von Marktentwick
lungen herangezogen werden. 

(62) Deutschland hat folgende Angaben zu den Marktanteilen 
vorgelegt: 

Tabelle II 

Marktanteile von Linamar für jedes Produkt, das von dem/den Investitionsvorhaben in Crimmitschau betroffen 
ist ( 23 ) 

2009 2015 

Linamar 
(in Mio. Stück) 

Markt (EU-27) 
(in Mio. Stück) Marktanteil Linamar 

(in Mio. Stück) 
Markt (EU-27) 
(in Mio. Stück) Marktanteil 

Nockenwellen [0,6-1](*) 31,6 [2-3 %](*) [4-7](*) 47,6 [8,4-14,7 %](*) 

Pleuel [0-0,2](*) 74,5 [< 0,5 %](*) [4-6](*) 102,7 [3,8-5,8 %](*) 

Zylinderblöcke 0 16,1 — [0,4-0,7](*) 23,4 [1,7-2,9 %](*) 

Zylinderköpfe 0 17,1 — [0,1-0,4](*) 24,6 [0,4-1,6 %](*) 

Schwungräder 0 16,1 — [0,5-0,8](*) 23,4 [2-3,5 %](*) 

RDU [0-0,2](*) 2,8 [2-3 %](*) [0,2-0,3](*) 4,1 [5,8-7,3 %](*) 

PTU [0-0,2](*) 1,2 [4-6 %](*) [0,2-0,3](*) 2,0 [12,2-15 %](*) 

Quelle: Deloitte-Gutachten 

(63) Da aus Tabelle II hervorgeht, dass die Marktanteile von 
Linamar auf den relevanten Märkten weder vor noch 
nach Abschluss der Investition den Schwellenwert von 
25 % übersteigen, kann der Schluss gezogen werden, 

dass der unter Randnummer 68 Buchstabe a der Leitlinien 
für Regionalbeihilfen festgelegte Schwellenwert für keines 
der von dem/den Investitionsvorhaben betroffenen Pro
dukte überschritten wird. 

Produktionskapazität 

(64) Die Kommission muss im Einklang mit Randnummer 68 
Buchstabe b der Leitlinien für Regionalbeihilfen anhand 
der Daten über den sichtbaren Verbrauch des betreffenden 
Produkts auf EWR-Ebene auch prüfen, ob die durch das 
Investitionsprojekt geschaffene Produktionskapazität mehr

PL C 20/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.1.2012 

( 23 ) Da nicht immer Daten für den EWR verfügbar sind, beruht die 
Marktanalyse in dem von Deutschland vorgelegten Deloitte-Gutach
ten auf dem sichtbaren Verbrauch und den Produktionsdaten für die 
EU-27. In dem Deloitte-Gutachten wie auch von Deutschland wird 
die Auffassung vertreten, dass die Daten für die EU-27 ein guter 
Anhaltspunkt für den EWR-Markt sind, da es in Norwegen und 
Island ohnehin keine bedeutende Motoren- und Kraftfahrzeugpro
duktion gibt.



als 5 % des Marktes beträgt ( 24 ), es sei denn, die in den 
letzten fünf Jahren verzeichneten mittleren Jahreszuwachs
raten des sichtbaren Verbrauchs liegen über der mittleren 
jährlichen Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts im 
EWR. 

(65) Da das angemeldete Investitionsvorhaben 2010 gestartet 
wurde, muss die Kommission die durch die Investition 
geschaffene Kapazität mit der Größe des Marktes im Jahr 
2009 vergleichen und für die letzten sechs Jahre den Zu
wachs des sichtbaren Verbrauchs auf dem relevanten Markt 
berechnen, um zu prüfen, ob dieser die mittlere Jahres
zuwachsrate des BIP im EWR übersteigt. 

(66) Tabelle III stellt die Bruttokapazitätserhöhung in der in 
Rede stehenden Sache im Verhältnis zum sichtbaren Ver
brauch der EU-27 im Jahr vor der Investition (2009) dar. 
Der nach Randnummer 68 Buchstabe b der Regionalbei
hilfeleitlinien geltende Schwellenwert von 5 % wird bei 
Nockenwellen, Pleueln, PTU und RDU überschritten. 

Tabelle III 

Kapazitätserhöhung bei Linamar für jedes Produkt, das von 
dem/den Investitionsvorhaben in Crimmitschau betroffen ist 

Betroffenes 
Produkt 

Geschaffene 
Kapazität 

(in Mio. Stück) 

Markt (sichtbarer 
Verbrauch 2009) 

(in Mio. Stück) 
Kapazitätserhöhung 

Nockenwellen [2-5](*) 31,6 [6,3-15,2 %](*) 

Pleuel [4-6](*) 74,5 [5-8 %](*) 

Schwungräder [0,3-0,5](*) 16,1 [2-3 %](*) 

RDU [0,2-0,3](*) 2,8 [7-10,7 %](*) 

PTU [0,2-0,3](*) 1,2 [16-25 %](*) 

Zylinderköpfe [0,1-0,4](*) 17,1 [0,5-2,3 %](*) 

Zylinderblöcke 0 16,1 — 

Quelle: Angaben Deutschlands und Deloitte-Gutachten 

(67) Zum derzeitigen Stand des Verfahrens ist die Kommission 
der Auffassung, dass der im ersten Teil von Randnummer 
68 Buchstabe b festgelegte Schwellenwert zumindest bei 
bestimmten von dem/den Investitionsvorhaben betroffenen 
Produkten überschritten worden ist. 

(68) Daher muss die Kommission anhand der mittleren Jahres
zuwachsraten (Compound Annual Growth Rate — CAGR) 
des sichtbaren Verbrauchs des betroffenen Produkts fest
stellen, ob sich der Markt im EWR (aus Gründen der 
Datenverfügbarkeit in diesem Falle der Markt der EU-27) 
unterdurchschnittlich entwickelt. Deutschland hat hierzu 
folgende Angaben gemacht: 

Tabelle IV 

Wachstumsraten für jedes der von dem/den Linamar-Inves
titionsvorhaben betroffenen Produkte (für den Markt der EU- 

27 in den Jahren 2004-2009 vor der Investition) 

Betroffenes Produkt CAGR 

Nockenwellen – 0,4 % 

Pleuel – 5,2 % 

Schwungräder – 3,3 % 

RDU – 3,0 % 

PTU + 1,2 % 

Zylinderköpfe – 3,8 % 

Zylinderblöcke – 3,3 % 

Quelle: Deloitte-Gutachten 

(69) Danach lag die mittlere Jahreszuwachsrate auf jedem sach
lich relevanten Markt unter dem für denselben Zeitraum 
verzeichneten mittleren jährlichen Wachstum des BIP (in 
Mengen) der EU-27 (d. h. 0,84 %). Eine Ausnahme bilden 
Vorderachswinkelgetriebe (PTU), bei denen die mittlere 
Jahreszuwachsrate im Fünfjahres-Referenzzeitraum über je
ner des BIP der EU-27 lag. 

(70) Aus den von Deutschland im Zuge der Anmeldung und 
während der vorläufigen Prüfung übermittelten Angaben 
geht eindeutig hervor, dass das Investitionsvorhaben bei 
bestimmten betroffenen Produkten (Nockenwellen, Pleuel 
und RDU) auf einem Markt mit unterdurchschnittlicher 
Entwicklung zu einer Kapazitätserhöhung von über 5 % 
des sichtbaren Verbrauchs führen wird. Da die unter Rand
nummer 68 Buchstabe b festgelegten Schwellenwerte nicht 
eingehalten sind, ist eine eingehende Prüfung der regiona
len Beihilfe für Linamar erforderlich. 

4. WETTBEWERBSRECHTLICHE BEDENKEN UND 
GRÜNDE FÜR DIE ERÖFFNUNG DES VERFAHRENS 

(71) Wenn die durch das Investitionsvorhaben geschaffene Ka
pazität mehr als 5 % des Marktes, belegt durch Daten über 
den sichtbaren Verbrauch, beträgt (es sei denn, die in den 
letzten fünf Jahren verzeichneten mittleren Jahreszuwachs
raten des sichtbaren Verbrauchs liegen über der mittleren 
jährlichen Wachstumsrate des BIP im EWR), wird die 
Kommission nach Randnummer 68 Buchstabe b eine re
gionale Investitionsbeihilfe nur genehmigen, nachdem sie 
nach Eröffnung des Verfahrens des Artikels 108 Absatz 2 
AEUV eingehend geprüft hat, ob die Beihilfe als Investiti
onsanreiz notwendig ist und die Vorteile der Beihilfemaß
nahme stärker ins Gewicht fallen als die Wettbewerbsver
zerrungen und die Beeinträchtigung des Handels zwischen 
den Mitgliedstaaten. 

(72) Da (zumindest) bei einigen betroffenen Produkten die 
durch das Vorhaben geschaffene Produktionskapazität 
5 % des (sich unterdurchschnittlich entwickelnden) Marktes 
überschreitet und somit die Schwellenwerte nach
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( 24 ) Da für den EWR keine Zahlen zum sichtbaren Verbrauch auf dem 
sachlich relevanten Markt/den sachlich relevanten Märkten verfüg
bar sind, wird die mittlere Jahreszuwachsrate für die Zwecke dieses 
Beschlusses auf der Grundlage von Verkaufsdaten (in Mengen) für 
die EU-27 definiert (siehe auch Fußnote 20).



Randnummer 68 Buchstabe b überschritten werden, ist die 
Kommission verpflichtet, das Verfahren nach Artikel 108 
Absatz 2 AEUV einzuleiten und eine eingehende Prüfung 
des Investitionsvorhabens auf der Grundlage der Mitteilung 
der Kommission betreffend die Kriterien für die eingehende 
Prüfung staatlicher Beihilfen mit regionaler Zielsetzung zur 
Förderung großer Investitionsvorhaben ( 25 ) durchzuführen. 

(73) Deutschland und die Beteiligten werden aufgefordert, in 
ihren Stellungnahmen zum Eröffnungsbeschluss alle Anga
ben zu übermitteln, die für eine eingehende Prüfung er
forderlich sind, und, wie in der Mitteilung beschrieben, alle 
geeigneten Informationen und Unterlagen vorzulegen. 

(74) Auf der Grundlage der zu den vorgenannten Aspekten 
übermittelten Unterlagen wird die Kommission prüfen, 
ob die Beihilfe als Investitionsanreiz notwendig ist und 
die Vorteile der Beihilfemaßnahme etwaige beihilfebedingte 
Wettbewerbsverzerrungen und eine etwaige Beeinträchti
gung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten überwie
gen. Sie wird folglich die positiven und negativen Auswir
kungen der Beihilfe abwägen, indem sie die Auswirkungen 
insgesamt in einer Weise prüft, die den Abschluss des 
förmlichen Prüfverfahrens erlaubt. 

(75) Da die von Deutschland in den Anmeldungsunterlagen 
angegebenen beihilfefähigen Kosten und Beihilfebeträge 
Unstimmigkeiten und Widersprüche enthalten ( 26 ), besteht 
nach Auffassung der Kommission die Möglichkeit, dass die 
für Linamar geplante regionale Beihilfe für die Einzelinves
tition in Crimmitschau die herabgesetzten Beihilfehöchst
sätze für regionale Investitionsbeihilfen für große Investiti
onsvorhaben übersteigen könnte (Berechnung auf der 
Grundlage der Bestimmungen in den Abschnitten 4.1.2 
und 4.3.2 der Leitlinien für Regionalbeihilfen). Deutschland 

wird deshalb ersucht, eine konsolidierte Übersicht über alle 
beihilfefähigen Ausgaben und alle Beihilfen für die Einzel
investition in Crimmitschau zu übermitteln und diese nach 
Jahr und Investitionsvorhaben unter Angabe der nomina
len und abgezinsten Beträge aufzuschlüsseln. 

5. BESCHLUSS 

(76) Aus den vorstehenden Gründen fordert die Kommission 
Deutschland im Rahmen des Verfahrens nach 
Artikel 108 Absatz 2 AEUV auf, innerhalb eines Monats 
nach Eingang dieses Schreibens Stellung zu nehmen und 
alle für die Würdigung der Beihilfemaßnahme sachdienli
chen Informationen zu übermitteln. Zugleich ersucht sie 
Deutschland, eine Kopie dieses Schreibens unverzüglich an 
den potenziellen Begünstigten weiterzuleiten. 

(77) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschie
bende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und ver
weist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 
des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihilfen unter Um
ständen vom Begünstigten zurückzufordern sind. 

(78) Die Kommission weist Deutschland darauf hin, dass sie die 
Beteiligten durch Veröffentlichung des vorliegenden Schrei
bens und einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses 
Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union von dem 
Vorgang in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die 
Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen 
unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Be
kanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt der Eu
ropäischen Union und die EFTA-Überwachungsbehörde 
durch die Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens in 
Kenntnis setzen. Alle Beteiligten werden aufgefordert, in
nerhalb eines Monats ab dem Datum dieser Veröffent
lichung Stellung zu nehmen.”
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( 25 ) ABl. C 223 vom 16.9.2009, S. 3. 
( 26 ) Siehe Abschnitt 3.3.2.2.


